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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

G

zu Punkt 24 der 1006. Sitzung des Bundesrates am 25. Juni 2021

Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 
(Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz - GVWG)

A 

1. Der Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem vom Deutschen 

Bundestag am 11. Juni 2021 verabschiedeten Gesetz einen Antrag gemäß Arti-

kel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes nicht zu stellen.

B 

2. Der Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Bundesrat ferner, die folgende Ent-

schließung zu fassen:

a) Der Bundesrat begrüßt, dass mit den im Gesetzesbeschluss des Deutschen 

Bundestages vorgesehenen Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Pflege-

versicherung das Ziel verfolgt wird, die tarifliche Bezahlung von Pflege-

kräften verbindlich zu machen, ein am Bedarf orientiertes Personalbemes-

sungssystem einzuführen und die Pflegebedürftigen in der vollstationären 

Pflege von einem Teil der Kostenfolgen zu entlasten.

juris Lex QS
01062024 ()



Empfehlungen, 511/1/21  - 2 -

... 

b) Der Bundesrat betrachtet die Maßnahmen als ersten Schritt und sieht weite-

ren dringenden Handlungsbedarf in den kommenden Jahren. Er verweist 

dazu insbesondere auf folgende kritische Punkte: 

aa) Die Zuschläge zu den Eigenanteilen für vollstationär versorgte Pfle-

gebedürftige fallen im ersten Jahr des Pflegeheimaufenthaltes zu ge-

ring aus und sehen keine vollständige Deckung des Eigenanteils bei 

längerem Aufenthalt vor. Die finanzielle Auswirkung von umfassen-

der Personalbemessung und tariflicher Bezahlung wird deshalb wei-

terhin nicht unerheblich die Pflegebedürftigen treffen. Künftige Re-

formschritte müssen die von den Ländern angestrebte verlässliche Be-

grenzung der Eigenanteile erreichen. Die Pflegeversicherung muss al-

le über einen Sockelbetrag hinausgehenden und erforderlichen Pflege-

kosten tragen. 

bb) Die allermeisten Pflegebedürftigen werden im häuslichen Umfeld 

durch Angehörigen und oft mit Unterstützung von ambulanten Diens-

ten, Tagespflege und Hilfen aus dem Umfeld versorgt. Künftige Re-

formschritte müssen auch für die häusliche Pflege spürbare Entlastun-

gen vorsehen und die Angebote vor Ort stärken.  

cc) Der vorgesehene Einstieg in die Finanzierung der gesamtgesellschaft-

lichen Aufgaben der Pflegeversicherung durch Steuerzuschüsse aus 

dem Bundeshaushalt wird zwar begrüßt; es wird aber davon ausge-

gangen, dass eine weitergehende Steuerfinanzierung zwingend zur 

Stabilisierung der Finanzierungsgrundlagen in der Pflegeversicherung 

notwendig bleibt. 

dd) Eine systemgerechte Finanzierung der Behandlungspflege in vollstati-

onären Pflegeeinrichtungen bleibt ein notwendiges Reformziel. 

c) Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, mit Beginn der neuen Le-

gislaturperiode die Länder intensiv in die Erarbeitung der notwendigen wei-

teren Schritte bei der Weiterentwicklung der Pflegeversicherung einzube-

ziehen und dafür ein ständiges gemeinsames Arbeitsgremium zu bilden.
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Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Es ist zu begrüßen, dass mit den vorgesehenen Maßnahmen der Weiterentwick-
lung der Pflegeversicherung das Ziel verfolgt wird, die tarifliche Bezahlung 
von Pflegekräften verbindlich zu machen. Das in der Konzertierten Aktion 
Pflege breit getragene Ziel einer bundesweiten tarifvertraglichen Grundlage für 
Pflegekräfte in der Langzeitpflege ist wegen uneinheitlichen Verhaltens von 
Leistungsanbieterverbänden nicht umsetzbar. Tarifverträge sichern aber im Be-
reich von Entlohnung und weiteren Arbeitsbedingungen ein transparentes Ni-
veau ab, das Menschen in den Pflegeberufen hält.  

Ein am Bedarf orientiertes Personalbemessungssystem in vollstationären Pfle-
geeinrichtungen einzuführen, wird ebenfalls begrüßt. Denn die Verbesserung 
der Personalausstattung ist die Grundlage dafür, um den Menschen auch künf-
tig eine ausreichende und qualitätsgerechte pflegerische Versorgung bieten zu 
können. 

Die Pflegebedürftigen in der vollstationären Pflege von einem Teil der Kosten-
folgen zu entlasten, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. 

Zu Buchstabe b: 

Dennoch bleibt nach diesen positiven vorgesehenen Maßnahmen auch künftig 
die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Pflegeversicherung, und mit ihr 
verbunden die Reform ihrer Finanzierung eine der dringendsten sozialpoliti-
schen Aufgaben: 

Eine für die Pflegebedürftigen verlässliche Begrenzung des pflegebedingten 
einrichtungseinheitlichen Eigenanteils muss noch umfassender erreicht werden. 
Sie muss beispielsweise auch bereits im ersten Jahr des Pflegeheimaufenthaltes 
eine spürbare finanzielle Entlastung bedeuten. Zudem ist eine vollständige De-
ckung des Eigenanteils bei längerem Aufenthalt anzustreben, insbesondere um 
die bessere Personalbemessung und tarifliche Bezahlung nicht dauerhaft auf 
dem Rücken der Pflegebedürftigen auszutragen. Bei künftigen Reformschritten 
ist für die von den Ländern angestrebte verlässliche Begrenzung der Eigenan-
teile der Mechanismus des sogenannten Sockel-Spitze-Tauschs weiter zu ver-
folgen. 

Die überwiegende Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland wird 
weiterhin häuslich gepflegt, entweder von Angehörigen alleine oder mit Unter-
stützung von ambulanten Pflegediensten, Entlastungsangeboten, Kurzzeit- und 
Tagespflege. Auch und gerade eine jahrelange ambulante Pflege kann mit ho-
hen Eigenanteilen verbunden sein und benötigt ebenfalls eine den stationären 
Beschränkungen entsprechende Entlastungsperspektive. Jedenfalls müssen alle 
Leistungen, die zur Sicherstellung der „Pflege im Sozialraum“ dienen, gleich-
ermaßen eine Leistungsdynamisierungsregelung erfahren, damit es nicht auf-
grund der zu erwartenden und begrüßenswerten Lohnsteigerungen in der Pfle-
ge zu einer unbeabsichtigten Leistungskürzung in den Bereichen kommt, für 
die eine Leistungsdynamisierung von dem Gesetzesbeschluss nicht vorgesehen 
ist. 
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Die Verbesserung der Personalausstattung und der Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten ist die Grundlage dafür, um den Menschen auch künftig eine 
ausreichende und qualitätsgerechte pflegerische Versorgung bieten zu können. 
Das Finanzierungssystem in der Pflege ist an diese Herausforderungen anzu-
passen, damit Kostensteigerungen aufgrund dieser notwendigen Maßnahmen 
der Fachkräftesicherung nicht allein die Pflegebedürftigen und ihre Angehöri-
gen treffen. 

Die von den Ländern mehrfach geforderte und die Pflegebedürftigen entlasten-
de systemgerechte Finanzierung der Behandlungspflege in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen ist mit dem Gesetz nicht umgesetzt.  

Begrenzte und kalkulierbare Eigenbeiträge der Pflegebedürftigen und die pari-
tätischen Beiträge zur Pflegeversicherung müssen ergänzt werden durch einen 
dynamisierten Zuschuss aus dem Bundeshaushalt an den Ausgleichsfonds der 
sozialen Pflegeversicherung. Dieser erste Schritt ist mit den vorgeschlagenen 
Maßnahmen erfolgt, allerdings nicht in ausreichender Höhe. In einem nächsten 
Schritt sollte sich die Höhe des steuerfinanzierten Zuschusses am Wert der 
Leistungen orientieren, die die Pflegeversicherung derzeit vordringlich im ge-
samtgesellschaftlichen Interesse erbringt. 

Zu Buchstabe c: 

Mit Blick auf die sehr unterschiedlichen Strukturen und Voraussetzungen in-
nerhalb der Pflege haben die Länder der Bundesregierung bereits mehrfach ei-
ne enge und zielgerichtete Beteiligung bei der Erarbeitung einer Gesamtlösung 
für Reformschritte bei der Pflegeversicherung angetragen. Sie fordern daher 
erneut von der Bundesregierung ein und bieten an, intensiv an der Erarbeitung 
weiterer Schritte bei der Weiterentwicklung der Pflegeversicherung mitzuwir-
ken.  
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